
 
 

 

 

 

 

Vorlage Nr. VerbGR 32/2018 

 

Beschluss Nr.  
 

 

 

 

Beratung am: 05.12.2018 
Öffentlicher Teil:  ja 

 

Initiator: Verbandsgemeindebürgermeister 

 

Beratungsfolge        
Verbandsgemeinderat: 05.12.2018  

 

B e t r e f f 
Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Völpke 

Berufung Gemeindewahlleiter und Stellvertreter 

 

Beschlussantrag 
Entsprechend §§ 9 Abs. 1 und 3, 10a Abs. 1 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KWG 

LSA) i.V. m. § 3 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KWO LSA) beruft der 

Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Obere Aller zu der am 26.05.2019 stattfindenden 

Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Völpke 

 

  die stellvertretende Verbandsgemeindebürgermeisterin 

  Frau Bärbel Kuch 

  dienstansässig in 39365 Eilsleben, Zimmermannplatz 2 

  zur Gemeindewahlleiterin 

 

  und 

 

  den Fachdienstleiter Stabsstelle/Steuerungsunterstützung 

  Herrn Thomas Malcher 

  dienstansässig in 39365 Eilsleben, Zimmermannplatz 2 

  zum stellvertretenden Gemeindewahlleiter. 

 

Begründung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Völpke hat in seiner Sitzung am 01.11.2018 mit Beschluss 05/2018 den 

26.05.2019 als Wahltag der Bürgermeisterwahl festgelegt. Notwendig wird die Bürgermeisterwahl 

aufgrund der Erklärung des derzeitigen Amtsinhabers, sein Amt mit Wirkung vom 30.04.2019 

niederzulegen.  

Gemäß § 10a Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) hat der 

Gemeinderat der Gemeinde Völpke mit Beschluss 04/2018 vom 01.11.2018 von der möglichen 

Aufgabenübertragung der Aufgaben des Gemeindewahlleiters und des Gemeindewahlausschusses 

Gebrauch gemacht und überträgt diese auf den Verbandsgemeindebürgermeister bzw. seinen 

Stellvertreter und auf einen vom Verbandsgemeinderat noch zu berufenden Wahlausschuss.  

 

 

 

 



 

Für die ebenfalls am 26.05.2019 stattfindenden Kommunal- und Europawahlen hat der 

Verbandsgemeinderat mit Beschluss 29/2018 in seiner Sitzung am 17.10.2018 bereits den 

Gemeindewahlleiter sowie dessen Stellvertreter berufen. Zur Verwaltungsvereinfachung soll der gleiche 

Personenkreis auch für die Bürgermeisterwahl in diese Funktion berufen werden. 

 

Finanzielle Auswirkungen 
- 

 
 

Abstimmungsergebnis    lt. Beschlussvorlage   abweichender Beschluss  
 

 

.................. 

 

.................. 

 

.......................... 

 

................................... 

 

....................... 

 

...................... 

 

.......................... 

Anzahl der   

Mitglieder 

davon 

anwesend 

Stimmberechtigt Mitwirkungsverbot 

gem. § 33 KVG LSA 

 Ja-Stimmen  Nein-

Stimmen 

 Enthaltungen 

 

 

Gefertigt 

 

 

(Fr. Gorsler) 

FDL 

 

 

(Hr. Malcher) 

Beteiligt  

 

FBL Verbandsgemeindebürgermeister  

 

 

(Frenkel) 

 

Zum Vollzug angewiesen: 
05.12.2018 

 

 

 
(Frenkel) 

Verbandsgemeindebürgermeister       - Siegel -  
 


